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Wangen-Brüttisellen. Grundwasserfassungen 
Girhalden. Erneuerung der Grundwasserschutz-
zonen. 

Gemeinde 

Betroffeneir 

Massgebende 
Unterlagen 

Ergänzende 
Unterlagen 

Wangen-Brüttisellen 
Gemeinderat Wangen-Brüttisellen, Stationsstrasse 10, 8306 Brüttisellen 
Gruppenwasserversorgung Lattenbuck, Zentralstrasse 9, 8304 Wallisellen 

Schutzzonenplan Grundwasserfassungen Girhalden 1:1'000 vom 18. Juli 2016 
Schutzzonenreglement Grundwasserfassungen Girhalden (GWR g 10-37) vom 
18. Juli 2016 
Festsetzungsbeschluss Gemeinderat Wangen-Brüttisellen vom 23. Januar 2017 
Hydrogeologischer Bericht «Überprüfung und Anpassung der Grundwasserschutz-
zonen Grundwasserfassungen Girhalden 1 + 2 (GWR g 10-37), Wangen-
Brüttisellen/ZH», Dr. H. Jäckli AG, Zürich, vom 19. August 2014 

Sachverhalt 
Mit Schreiben vom 27. Oktober 2017 reichte die Gemeinde Wangen-Brüttisellen die über-
arbeiteten Schutzzonenakten der Grundwasserfassungen Girhalden (Grundwasser-
recht g 10-37) zur Genehmigung ein. 

Erwägungen 
Mit Verfügung der Baudirektion Nr. 646/1979 wurden die Grundwasserschutzzonen um 
die Trinkwasserfassungen Girhalden genehmigt. Die Grundwasserschutzzonen wurden 
überprüft und den heute geltenden Bestimmungen angepasst. Im Auftrag der Gruppen-
wasserversorgung Lattenbuck erarbeitete die Dr. H. Jäckli AG, Zürich, im hydrogeologi-
schen Bericht vom 19. August 2014 die neuen Schutzzonenempfehlungen. Das Amt für 
Abfall, Wasser, Energie und Luft nahm am 17. August 2015 im Sinne einer Vorprüfung zu 
den Schutzzonenvorschlägen Stellung. 

Mit Beschluss vom 23. Januar 2017 hob der Gemeinderat Wangen-Brüttisellen den alten 
Festsetzungsbeschluss vom 12. Februar 1979 auf, setzte die überarbeiteten Grundwas-
serschutzzonen neu fest und erliess das entsprechende Schutzzonenreglement. 

Mit den überarbeiteten Grundwasserschutzzonen und dem erlassenen Schutzzonenreg-
lement sind der Schutz und die Erhaltung der Grundwasserfassungen Girhalden gewähr-
leistet. Der Genehmigung der überarbeiteten Schutzzonen gemäss § 35 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Gewässerschutzgesetz vom 8. Dezember 1974 (EG GSchG) steht 
demnach nichts entgegen. 
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Gemäss der kantonalen V~rordnunQ über den Kataster der öf~~nt~Jlrech0~henB Eigen-
tumsbeschränkungen ' EBV\vnnm27.Juni2O12einddieFee1aetzungunddie Ge- 
nehmigung der Schutzzonen nach |n 	ninn 'F(EB-Kataaternmchzufühnen.yW~der 
BnfÜhrungdes C)REB ist eine Annmeh«ungder überarbeiteten Grundvvasoaneohutzzonen 
im Grundbuch hinfällig. Eine allfällige bestehende Anmerkung der aufgehobenen Grund-
wasserschutzzonen gestützt auf § 36 EG G.Sch(3 ist irn Grundbuch löschen zulassen. 

Der Gchutzzonenolan und das entsprechende SohutzzonennsQkanlent treten mit Eintritt 
der Rechtskraft der Genehmigung in Kraft. Der Gemeinderat hat dem Amt für Abfall, 
Wasser, Energie und Luft sowie allen betroffenen Grundeigentümer umgehend die 
Rmchtakna#besnheinigunQ für die Genehmigungsverfügung zuzustellen sowie alle be-
troffenen Grundeigentümer umgehend schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Da-
tum der Rechtskraftbescheinigung) zu orientieren. 

Gemäss §7EG GSchG obliegt die Aufsicht über die Einhaltung der Bestimmungen des 
Gchutzzonenreg|emants dem Gemeinderat Wangen-Brüttisellen. 

Das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft verfügt: 

i 	Die mit Verfügung der Baudirektion Nr. O48/ 979 erfolgte Genehmigung der Grund~ 
xvaaoaroohutzzonenurn die Fassungen Girhaldan(EWRg1U-37~mk[~~F{g1O-R) 

w indmufoehoben.CJigmnüg|eicherVe~Ügungm~o|0benE~+nehmn' ungenderGnund-
vvasaeraohutzzonenurndieFameunQenStiegenhof/GVVR g3-4\ und VVvdaoher 
(GVVFl08-5)sowie Schlue (GWR g 10-20) wurden bereits mit Verfügungen der Bau-
direktion Nr. 315612005 sowie Nr. 780/2007aufgehoben. 

U. OienitBeaohlumsdoo 	 vonl23~Januar2D17 
festgesetzten,  
QenE;irholden(GVVRQ1O-37)unddooantopmaohendeSchutzconenmeQ|ementwer-
den genehmigt. 

Ui DerGmnme|ndomtVVmngen-Brüttise||onvvhdmjngmladmn.dieGmnahndQungderÜbmF 
arbeitetmnSchutzcmnenumndia{SrundmoammerfomaungenGirhm|denzumennnnenrnit 
seinem Festsetzungsbeschluss irn Amtsblatt des Kantons Zürich mit folgendem Text 
öffentlich bekannt zumachen. ' 

revidierte 
Girhelden 	 t g 10-37) 
Wa 	ftisellen.GeatütztaufArt,20desBundesgesetzenüberden Schutz der 
Gewässer und §35 des Einführungsgesetzes zum Gewäaoensohutz000etz hat das 
Amt für Abfall, Wasser, Energie undLuftn7it&yrö}ounQvorn 	die mit Be- 
schluss des Gemeinderates Wnngan-frUttise8gnvom 23. Januar 2OY7festgesetzten, 
überarbeiteten Grundwasserschutzzonen um die beiden Trinkwasserfassungen 
Girhe8dem und das entsprechende Reglement neu genehmigt. 

N 
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Gegen diese 	 kann innert 3O Tagen, von der Publikation en 
beim Baurekursgericht, Postfach, 8OQO Zürich, schriftlich Rekurs eingereichtmenden. 
Die /n dreifacher Ausführung einzureichende Rekurmaohrift muss einen Antrag und 
dessen Begründung anthalten.Dieange/bnhb*netexfDou/g/atb 	n.Dieen-

en8ewaüonitte/mÜ7dgenau zu bezeichnen und soweit möglich beizulegen.  
Materielle und formelle Entscheide der Rekursinabanz sind kostenpflichtig, die Konten 
hat die in Verfahren unterliegende P\arte/zubaoen.[i*AAtemAönnenvom 
	.bis 	auf der Gemeinderatskanzlei Wangen-Brüttisellen, Sta- 
tionsstrasse YC\ 8306früttioelAen. eingesehen werden." 

( DerGemeinderatWangen-Brüttisellenwirdeingeladen,dievorliegendeVerfügung  
sowie die massgebendenUntmdagen 	Seite 1\den betroffenen Grundeigen- 
türnem eingeschrieben zuzustellen sowie die massgebenden und ergänzenden Un-
tadogonvvöhnandderRekunsfrietmufderGemneind$nstekanz|aizurBnsichtaufzu|a-
gen. 

V. 	Der Schutzzonenplan und das entsprechende Schutzzonenreglement treten mit Ein-
tritt der Rechtskraft der Genehmigung des Amtes für Abfall, Wasser, Energie und Luft 
in Kraft. 

Vl. Der Gemeinderat 	rüttiaelbmwird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft 
dem Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft die Rechtskraftbescheinigung für die 
Genehmigungsverfügung zuzustellen sowie alle betroffenen Grundeigentümer um-
gehend schriftlich über das Datum des Inkrafttretens (Datum der Rechtskraftbeschei-
nigung) zu orientieren. 

V||. Der Gemeinderat Wangen-Brüttisellen wird eingeladen, nach Eintritt der Rechtskraft 
die Anmerkung der alten Grundwasserschutzzonen im Grundbuch bei den betreffen-
den Grundstücken löschen zu lassen. 

\UU. Die Gmmmvveler Ingenieure AG, Dübandorf '  wird als katasterführende Stelle 
den. nach Eintritt der Rechtskraft die Gnundvmamomn*chutzzonenim 
nmohzuführen und den Vollzug dem Amt für Raumentwicklung, G|ammfenbmnhstnaeae 
14. Postfach, dO9O Zürich, zumeiden. 

[X. Die Grundeigentümer der belasteten Parzellen sind verpflichtet, Pächter, Mieteroder 
Nutzniesser sowie Unternehmer, die auf ihren Grundstücken arbeiten, über die ent-
sprechenden NubzungmbmeohränkunQanindenGrundvvasmermchutzzonenzuinfor-
mieren. 

Gebühren  
X. 	Für diese Verfügung werden die nachfolgenden Gebühren festgesetzt und mit sepa-

rater Rechnung erhoben. Rechnungsadresse: Gruppenwasserversorgung Latten-
buck, Zentralstrasse 9, 8304 Wallisellen 



/ 

8audirekdon 
4/4 

—Staatsgebühr: Fr. 048JX0 (Konto 104181 /85284]31.000\ 
— 	4ouofedigunQaoabÜhr Fr. 08.00 (Konto 1O4181/85284.81.O00\ 

Total Fr. 744.00 

Rechtsmittelbefehrung 
X[. Gegen diese Verfügung kann innert 3O Tagen, von der Zustellung on gerechnet,  

beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs 
erhoben werden. Die in dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss 
einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist 
beizulegen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und, soweit 
möglich, beizulegen. Materielle und formelle Urteile des Baurekursgerichts sind kos-
tenpflichtig; die Kosten hat die inm Verfahren unterliegende Partei zutragen. 

MIttellung  
XII. Mitteilung an 

Gemeinderat 	n-BrÜttiseUan'  Stationsstrasse 1D. Postfach, 83O0BrÜttise{en 
(für sich und zuHondeD aller Grundeigentümer), Beilagen: 
- massgebende Unterlagen 
- ergänzende Unterlagen 

Gruppenwasserversorgung Lattgnbuok.Zentna\' sse9' 88O4VVaU\eeUen' BmUaQen: 
- massgebende Unterlagen (4-fach) 

Goaevveihar Ingenieure /\G' Neuhofstnaeee34.Poethach.05OODübandorf1.Beilaoan: 
- massgebende Unterlagen 

Kantonales Labor, Fehrmnatuaaae 32. Postfach, 8O32 Zürich, Beilagen: 
- massgebendeUnterlagen 

Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft, Abt. Abfallwirtschaft und Betriebe, 
Sekt. Tankanlagen', Beilagen: 
- massgebende Unterlagen  

Baudirektion, Generalsekretariat, Finanzen +ContndUng 

|m 2uftrag des Amtschefs 
~ 

HmnnpaterGahhng 
Stv. Abteilungsleiter/ 
ßmhöono|aüer 

0. 



Amtsblatt 	 
Kantons Zürich 

des 
Nr. 48, Freitag, OL Dezember 2017 Meldungsnummer: 00220043 

•,:•:4;1(•,11:1 • ertealtung 

?Oielp;en 

• 

Bauten und baurechtliche Planungen 

Viegasiadeses 

• Genehmtgang revidierte Grundwasserfassungen GIstahlen 
(Grundwasserrecht g 10-37) 

Brattisellen. Wangen-Brühtbellen. Gestützt auf An. 20 des Bundesgesetztes Ober 
den Schutz der Gewässer und § 35 des Einführungsgesetztes zum Gevtässemchutz-
geserz hat das Amt für Abfall, Wasser, Energie und Luft mit Verfügung vorn 21. No-
vember 2.017 die mit Beschluss des Gemeinderates vom 23. Januar 2017 festge-
setzten, überarbeiteten Grundwasserschutuonen uni die beiden Trinkwasserfas-
sungen Girhalden und das entsprechende Reglement neu genehmigt 
Gegen diese Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Publikation an gerechnet, 
beim Baurekursgericht, Postfach, 8090 Zürich, schriftlich Rekurs eingereicht 
wenden. Die In dreifacher Ausführung einzureichende Rekursschrift muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizu-
legen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit möglich 
beizulegen. Materielle und formelle Entscheide der Rekursinstanz sind kosten-
pflichtig; die Kosten hat die Im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. Die Akten 
können vom 1. Dezember 2017 bis 3. Januar 2018 auf der Gemeindeverwaltung 
Wangen-Brüttisellen, Stationsstrasse 10, 8306 Brüteellen, Stationsstrasse 10, 8306 
Brütüsellen, eingesehen werden. 
Gemeinderat Wangen-Brülüsellen 
00220043 

Rechtskraftbm3chPirligi )r1, 1 
Gegen diesen Beschluss bis ft - 
beim Baurekursgericht kein Reck 
mittel eingelegt worden. 
Zürich, ie.; 0-z)% 

 Baurekursgericht 
des Kantons Zürir: 
Die Kuulc,i• 
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